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ENTWURF SBEGRUNDUNG

zum Bebauungsplan "Heidweg" der Stadt Wachenheim/Weinstrase

ANLASS :

Vor allem der Mangel an erschlieBungsreifem Gewerbegebiet
fiir den Zentralort Stadt Wachenheim bedingte die dringende
Inanspruchnahme des Geldndes am Heidweg. Die Stadt ent-
schloB sich bei den gegebenen Verhdltnissen zur Aufstellung
des Bebauungsplanes.

BESTAND : (6.10.1982)

Zur Zeit geht von der BahnhofstraBe eine in schlechtem Zu-
stand befindliche StraBe ab. Auf dem Bahngel&dnde steht ein
Holzschuppen. Der Holzschuppen ist ca. 25 m lang und liegt
zwischen dem Gleis und der provisorischen StraBe. Auf der
Parzelle 5635 ist der Aussiedler (Satteldach) zu finden.
Das n6rdliche Gebdude ist ein Wirtschaftsgebdude mit Pult-
dach.

Der Bauhof der Stadt Wachenheim besteht aus einer Halle mit
satteldachdhnlichem Charakter. Der Lagerplatz schlieft nach
Nordosten an.

Es folgen dann nach Osten weitere zwei Reihen Wein und dann
das Geldnde der Kléd&ranlage, das auBerhalb des rdumlichen Gel-
tungsbereichs dieses Bebauungsplanes liegt. Die Kl&dranlage
mit ihrem Faulturm ist fest ummauert bzw. umzdunt mit Maschen-
draht. Eine Umgrilinung l&ngs der schrdg auffilihrenden Wegpar-
zelle parallel des Flurstiickes 5740/1 ist gegeben. Die Kldr-
anlage zeigt westlich des Faulturms an der Grenze einige
mittelkronige B&ume.

Der nordliche Planteil wird vom Burgtalbach gequert, der bis-

lang nur im GleiskOrperbereich verrohrt ist. Der bisherige
Weinanbau wird von diesem Vorfluter sichtbar untergliedert.

SITUATION DER BAULEITPLANUNG:

Der genehmigte Fldchennutzungsplan hat das Plangebiet als
gewerbliche Baufldche ausgewiesen. Dabei wurde der ost-
wdrts angrenzende Standort der Kldranlage berilicksichtigt.
Der stadtische Bauhof ist durch Text dargestellt.

Hinsichtlich der Ldrm- und Geruchsabstdnde ist den Ort-
lichen Gegebenheiten entsprechend ein Nebeneinander von



Entsorgungsflichen und Gewerbegebiet zumutbar. Trotz der Hauptwest-
Stidwest-Windrichtung ist eine Einschrénkung fiir den Planungsraum
dergestalt vorgesehen, daf keine Lebensmittel verarbeitenden oder
herstellenden Betriebe errichtet werden dixrfen.

ERSCHLIESSUNGSABSTCHT :

Der Erschliefungsvorschlag ist das Ergebnis nach vier voraufge-
gangenen Alternativen. Uberdies muBten die kurzfristigen Verein-
barungen mit der Bundesbahn und die vermessungstechnisch noch nicht
im Kataster berticksichtigten Grenzen zur ndrdlich anschlieBenden
Sportflédche bedacht werden.

Es sind verschiedene Schliisselindikatoren, die auf den Planungsraum
wirken, zu beachten gewesen.

1. Seitens der Bundesbahn war Ostlich des Bahngleises zuerst eine
Tabu~Fldche von 22 m zu respektieren. AuBerdem sind entsprechend
den Darlegungen zum Fldchennutzungsplan bei Neuanpflanzungen
Abstinde von bis zu 40 m wegen der Sicherheit des Eisenbahnbe-
triebes vorzuhalten bzw. wegen der eisenbahntechnischen Freigabe
der Bundesbahndirektion Karlsruhe zwecks Priifung zuzuleiten.

2. Der Aussiedler auf dem Flurstiick 5635 wird als Bestand respektiert
und ist aus dem raumlichen Geltungsbereich herausgencmmen.

3. Der nérdliche Plananteil wird von einem Vorfluter gequert, der
insgesamt nicht verrchrt werden darf und ortsgestalterisch Ein-
fluB behalten soll. Die ErschliefungsstrafBe fihrt dem Vorfluter
nérdlich parallel und quert ihn im &stlichen Schleifenansatz.

4. Von der Flurneuordnung her ist eine Abstimmung der Planung
zu gewdhrleisten.

Nach diesen Prémissen ergibt sich eine Zufahrtsregelung von Norden
her, die zugleich das angrenzende Sportgeldnde bedient. Wdhrend

der bahnparallele Weg zum Gewerbegebiet aus der Andienung der
Sportfliche 10 m Breite aufweist, beschrdnkt sich die in das
Gewerbegebiet fithrende Schleife auf 7,50 m. Zum landwirtschaftlichen
Weg 5702/2 bleibt aus dem Gewerbegebiet heraus eine sich verengende
notwendige Verbindung, die im Criinordnungsplan gekennzeichnet ist
und keine LKW-Durchfahrt gestatten soll.



Nordlich des Vorfluters (Burgtalbach), der das Gel&nde
insgesamt auflockern hilft, wird ein &6ffentlicher Griin-
streifen angelegt, der zugleich als R&umstreifen genutzt
werden kann.

Das Randgriin mit entsprechender Bindungswirkung kommt
zur Nordostseite des Plangebietes zum Tragen, insbeson-
dere zur anteiligen Einbindung in die Landschaft gegen-
iber dem auszubauenden Sportgeldnde bis nach Siden zum
Vorfluter (siehe Abschnitt Griinordnung) .

GRUNORDNUNG

Naturrdumliche Einordnung:

Das Plangebiet liegt am Ubergang des Unterhaardtrandes in
die Bohler L&Bplatte. Die Bachsenke des Burgtalbaches quert
den westlichen Beginn der L&8platte in West-Ost-Richtung.
Schottermaterial ist hier von LoBlehm liberzogen, der mehrere
Meter Mdchtigkeit zeigt. Das Auenlehmband am Burgtalgraben
ist sehr schmal und nicht mehr reliefbedeutend. Die ebene
Fl&che wird keinen wesentlichen klimatischen Unterschieden
ausgesetzt. Der die Bodenfeuchtigkeit gut bewahrende LG8
bildete frilher auch die Voraussetzung filir die anspruchs-
volle Pflanzengesellschaft des Eichen-Hainbuchenwaldes.
Gerade die Naturlage .lieB darauf die Sonderkulturen dés Wein-
baus und vereinzelten Obstanbau zu. Der Talabwind aus dem
Isenachtal und teils aus dem Wachenheimer Tal zeigt keine
nachteiligen Folgen. Bei der fadcherfdrmigen Ausbreitung des
Windes verliert dieser nach Osten zunehmend an Geschwindig-
keit.

Regionaler Griinzug:

Der im Regionalen Raumordnungsplan Rheinpfalz, Raum Vorder-
pfalz, vermerkte Grilinzug setzt praktisch &stlich der Bahn-
linie an und wird zum Teil von dem offenen Gewdsser des
Vorfluters Burgtalbach und seinen anderen &stlichen Be-
zeichnungen mitbestimmt. Die Lage des geplanten Sportge-
lédndes nordlich des Gewerbegebietes, das offene Gewdsser
und ein durchsetzbares Randgriin erlauben in Gemengelage
die Vertrdglichkeit der Bebauung mit dem Griinzug, 2zumal
die Weinbaufldchen monatelang den Eindruck der ausgerdum-
ten Landschaft machen und an dieser Stelle landschaftsein-
ordnende Ubergdnge verlangen.



Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege:

Unter Berilicksichtigung von § 17 LPflG Rheinland-Pfalz
hatte die Kreisverwaltung den Griinordnungsplan gefor-
dert, um Erkenntnisse als Schutz-, Pflege- und Entwick-
lungsmaBnahmen festzuschreiben. Bereits bei der Erstel-
lung des neuen Fldchennutzungsplanes muBte man sich mit
der teilweisen Unvertrdglichkeit der Nutzungen ausein-
andersetzen. Durch die Ansdtze der Kldranlage und des
Bauhofes, dann in der Beachtung der Hauptwest-Sldwest-
windrichtung, dann auch von der im Verlauf noch nicht
festliegenden B 271 neu in einer Version der ortsnahen
Fliihrung, wurde fir den notwendigsten Auslagerungsansatz
der O6rtlichen Klein- und Mittelbetriebe diese Flé&che
gekennzeichnet.

Mit Berlicksichtigung des Entwurfs zum Landschaftsrahmen-
plan des Raumes Vorderpfalz sind die Ziele beachtet
worden, die sich auf dieses Gewerbegebiet beziehen lassen:

- Absetzen gewerblicher Fldchen von den Erholungszonen.
Hierbei Inkaufnehmen der nahen, bald zu erweiternden
Kldranlage mit entsprechender Rickkoppelung zu Nutzungs-
einschrdnkungen filir Lebensmittel verarbeitende und pro-
duzierende Betriebe.

- Vermeidung von weiteren Fldchenzerschneidungen mit der
intensiven Landwirtschaft bzw. dem Weinbau nach Durch-
fihrung einer Zweckumlegung.

- Sicherung der Funktionsf&higkeit der Landschaft.

Durch den Gewdsserverband Isenach-Eckbach waren einige Vor-
gaben fiir die Sanierung des Oberfld&chenwassers gegeben.
Altholzinseln waren infolge Fehlanzeige nicht zu bewahren.
Daflir ist dann die Reihenbepflanzung &ffentlichen und pri-
vaten Stils vorgezogen worden.

Lockere, durchblasbare Schutzpflanzungen werden Anteile von
Luftverunreinigungen ausfiltern k&nnen. Die Freihaltung der
Ventilationsbahn des Burgtalbaches ist in Ubereinstimmung
mit dem Wasserverband gewdhrleistet. Das Gewerbegebiet ist
auBerdem an der Leeseite der Stadt Wachenheim und somit im
Windschatten der Wohngebiete gelegen. Das engmaschige System
von Schutzpflanzungen 1l&8t auch die im Landschaftsrahmenplan
empfohlenen Ansdtze des GroBgriins zu. Ansonsten soll zwischen
Wachenheim und Forst, also sidlich der BahnhofstraBe und dann
Ostlich der Bahnlinie die Respektierung des regionalen Griin-
zuges erfolgen.



Bestand:

Das Plangebiet stellt sich hier derzeit als fiir den inten-
siven Weinbau genutzte Fl&dche dar, wo nur im Silidosten
einige Obstbdume, vornehmlich ZApfel aus einstigen Kultur-
nutzungen vorhanden sind. Das slidostlich angrenzende Ge-
biet der Kldranlage weist Ostlich der Wegeparzelle 5642/2
eine bereits liickige Eingriinung mit einigen mittelkronigen
B&umen (vornehmlich Stieleichen) auf. Dieser dirftige Be-
stand besitzt mit den vorhandenen Obstbdumen in dieser
ausgerdumten Weinflur einen hohen &kologischen Wert (einzige
Brut- und Nahrungsbiotope vieler Vogel- und Insektenarten).

Im noérdlichen Teil des Plangebietes durchflieft der Burgtal-
bach als unscheinbare, stark regulierte Vorflut die Weinbau-
fldchen von Nordwesten nach Sidosten zur Kldranlage. Ab dem
Flurstiick 5747 ist er in Richtung Westen verrohrt.

Im Rahmen der Sanierung des Burgtalbaches ist seitens des
Gewdsserverbandes ISENACH-ECKBACH bereits eine landschafts-
gerechtere Neuregulierung geplant.

Im derzeitigen Zustand besitzt er jedoch keine dkologisch
wichtige Funktion. Durch gezielte MaBnahmen ist dieser
landschaftsgliedernde Ansatz zu verbessern und fir die
Landschaftsgestaltung zu nutzen.

MaBnahmen der Grinordnung:

Landschaftspotential, BestandsschutzmafBnahmen

. Als wichtigste MaBnahme ist die Erhaltung und Aufwertung
vorhandenen Gehdlzbestandes als einzige Brut- und Nahrungs-
biotope gerade in dieser ausgerdumten Weinbauflur fir die
weitere Planung Voraussetzung.

. Ferner miissen weitere landschaftsgliedernde Elemente und
Strukturen betonend in die Planung mit einflieBen. Hierzu
gehdrt die Erhaltung des Burgtalbaches in seinem derzeitigen
Verlauf, der jedoch durch weitere MaBnahmen landschafts-
gerecht verbessert werden muB, damit er seine gewdsser-
typischen Funktionen in vollem Umfang wieder erfilillen
kann (Gewdsserreinigung, Aufnahme gewdssertypischer und
Gewdsserbegleitfauna und -flora, Landschafts- bzw. Sied-
lungsgliederung etc.).



Blick von Siliden nach Norden {iber den schienenparallelen Weg 6727
(friiher 5819/11). Abschirmend und gestaltend soll zwischen dem
Gleiskdrper und dem kiinftigen Gewerbegebiet eine pflegeleichte
Abpflanzung erfolgen. Ein verbindender FuB- und Radweg zum kiinfti-
gen Sportzentrum kann hier entsprechend untergebracht werden.

Blick von Westen nach Osten an der Nordseite des Aussiedler-Wirt-
schaftsgebdudes vorbei auf die Kldranlage. Hier ist eine Eingriinung
gemdfR dem 3 m — Pflanzschema zur Kaschierung der Bauk&rper erfor-
derlich. Ebenso ist der riickwertige Bauhof durch eine verbindliche,
gestaffelte 3 m - Pflanzung landschaftsgerecht einzugriinen.



Der Burgtalbach vom bislang verrohrten Teil im Westen bis zur
Kldranlage. Wenn auch nicht ein gréferer freier Begleitraum
nordlich des Bachlaufes bleibt, so soll von einer Verrohrung
abgesehen werden und eine 5 m breite gestaffelte Pflanzung

zur Abschirmung zu den Gewerbebetrieben erfolgen, die beschat-
tend den Pflegeaufwand verringert. Die Unterhaltung erfolgt
von der kiinftigen ndrdlichen GewerbestraRe.

Die alte Wegefiihrung 5702/2. Bis 50 m Tiefe wird sie zum Sport-
geldnde geschlagen, dann im riickwdrtigen Teil zum Gewerbegebiet
etwa in Hohe des Winzerwagens. Dort wird eine 5 m breite gestaf-
" felte Pflanzung die beiden Nutzungen trennen.



EntwicklungsmaBnahmen:

. Der gering vorhandene Obstbaumbestand wird mittels
verbindlich zu pflanzender O6ffentli®h wie privater
landschafts- und standortstypischer Einzelbdume er-
gdnzt, wobei wegen der fehlenden wirtschaftlichen
Nutzung Obstgehdlze keine Verwendung finden. Ihr Vor-
kommen ist ohnehin nur kulturell bedingt. Fruchttragende
Gehtlze sind jedoch vorrangig.

. Der stark regulierte Burgtalbach wird im Zuge der Neu-
ordnung in Anlehnung an die Sanierungsplanung des Wasser-
verbandes ISENACH-ECKBACH hinsichtlich der Boschungsaus-
formung und der Begleitvegetationen gestaltet.

Das Sudufer erfdhrt oberhalb der Bbschungskrone eine 5 m
breite Pflanzung aus standortgerechten Geh&lzen.

Diese Pflanzung ist so ausgebildet, daB als Gerlist eine
Baumpflanzung dient, die seitlich abgestaffelt zum Gewdsser
eine gemischte Strauchweidenpflanzung und zur gewerblich
genutzten Fldche eine Strauchpflanzung aus heimischen
Gehtlzarten erhdlt. Hierdurch ist einerseits die Gewdsser-
einbindung gewdhrleistet, die sich in dieser Form pflege-
leicht darstellt und andererseits eine ausreichende Ab-
schirmung zu den Gewerbefldchen geschaffen. Zur kiinftigen
ErschlieBungsstraBe erhdlt das Gewdsser einen ausreichenden
Abstand von ca. 2 m, der gleichzeitig den geforderten Unter-
haltungsstreifen darstellt. Im Abstand von 1o m ist in
diesem Streifen eine Alleepflanzung aus groBkronigen Bdumen
(Tilia cordata) angeordnet, die nicht pflegebeeintrédchtigend
ist.

Die Beschattung des Gewdssers durch die beschriebenen Be-
gleitpflanzungen 148t eine liberm&Bige Verkrautung durch
lichthungrige Gr&dser und Stauden kaum zu, so daB sich der
Pflegeaufwand hierdurch minimieren wird. Dies kommt eben-
falls der Stabilisierung des Gewdssers hinsichtlich des
biologischen Gleichgewichtes (Flora und Fauna, Gewdsser-
selbstreinigung) sehr entgegen. Diese Pflanzungen sind ent-
sprechend dem Pflanzschema (C) auszufihren.

Die gestaffelte Baum-Strauchpflanzung ist im lblichen Turnus
von 8-1o0 Jahren pflegend zu unterhalten (Gehdlzschnitt, "auf

. Stock setzen" der Weiden etc.). Die Pflege kann vereinbarungs-
gemdB durch die Gemeinde oder den Wasserverband ISENACH-ECK-
BACH erfolgen.



Einbindung in das Landschaftsgeflige -~ Ortsrandgestaltung

Da flir die Einbindung des Gewerbegebietes kein geeignetes Land-
schaftspotential vorhanden ist, werden umfangreiche MaBnahmen
hierzu erforderlich.

. Im nGrdlichen sowie Ostlichen Ubergangsbereich des Gewerbe-
gebietes zur freien Kulturlandschaft werden mittels ein-
bindender gestaffelter Pflanzungen folgende Funktionen zur
landschaftlichen Eingliederung erfiillt:

Neben der absichernden Funktionstrennung Gewerbe -
Intensivweinbau wird eine optische Abschirmung des Gewerbe-
gebietes geschaffen und damit eine landschaftsgerechte
visuelle Einbindung der Ortslage im Osten erreicht.

Zugleich werden hierdurch "Feldgeh8lze" mit Brut- und
Nahrungsbiotopfunktion in Randlage zu den angrenzenden
intensiven Weinbaufl&dchen geschaffen, die mit Bestimmtheit
durch die Vecgel- und Insektenfauna angencmmen werden, da
sie flir diesen Raum die einzige M&glichkeit sein werden.
Diese Bereicherung der ausgerdumten Kulturlandschaft ist
nicht hoch genug einzuschdtzen. Diese Pflanzungen sind

entsprechend dem Pflanzschema (B) privat auszufiihren.

. Im westlichen Bereich des Gewerbegebietes wird auf ehe-
maligem Bahngeldnde ein ca. 15 m breiter durchgehender
Gringurtel geschaffen, der teilweise Kfz-Stellplidtze
zuldpt und folgerde Funktionen erfiillt:

Neben der Aufnahme eines FuB- und Radweges mit Verbindungs-
funktion der Wohnfldchen im Siiden Wachenheims und dem
geplanten Sportgeldnde im Norden, der aber gleichsam in
ausreichender Breite als Unterhaltungsweg dient, sind in
diesem Bereich umfangreiche gestaffelte Pflanzungen ange-
legt, die einerseits abschirmend zur Bahnlinie Monsheim-
Neustadt wirken, aber ebenfalls von der Ortslage her zum
Gewerbegebiet und andererseits als kampakte Geh&lzbestidnde
Biotopschutzfunktionen flir die Vogelfauna libernehmen.

Diese Pflanzungen sind entsprechend den Pflanzschemata (A)
und (B) als &ffentlicher Griinzug auszufiihren.

Zusdtzliche bodendeckende Pflanzungen mit entsprechenden
mittelkronigen B&umen dienen einer inneren Gestaltung.

Die pflegliche Unterhaltung erfolgt turnusgemdf ca. alle
8-10 Jahre durch die Stadt Wachenheim, wobei die iiblichen
MaBnahmen Anwendung finden.



Innere Gestaltung/Griingliederung:

Entwicklungsmafnahmen:

. Flir die innere Griingliederung des Gewerbegebietes sind
umfangreiche Pflanzungen entsprechend dem 3 m Pflanz-
schema (D) vorgesehen, um einerseits eine Verkniipfung
der randlichen Geh&lzpflanzungen zu erreichen, aber
auch um kleine, ilberschaubare R&ume zu schaffen, wobei
die meist unschon sich prédsentierenden Geb&dude einge-
bunden werden. Die Darstellung im Plan ist unverbind-
lich mit Ausnahme der Eingriinung des Bauhofes, da sie
auf den zukiinftigen Grenzen verlaufen soll. Die Pflan-
zungen sind nach entsprechender Einteilung der Flur-
stlicke privat auszufiihren.

. Im Bereich des &ffentlichen Griingiirtels sind zur
inneren Gestaltung neben den oben beschriebenen Grin-
bindungen noch auflockernde bodendeckende Pflanzungen
mit einigen Solitdrstrduchern und mittelkronigen B&umen
vorgesehen.

Als bodendeckende Pflanzen kommen in Frage:

Scheinbeere 7 Symphoricarpos chenaultii
'Hancock™*
Efeu Hedera helix
Heckenkirsche Lonicera pileata 'Yunnanensis'
Spindelstrauch Euonymus fortunei radicans
Solitdrgehdlze:
Felsenbirne Amelanchier canadensis
Pfaffenhiitchen Euonymus alatus
Kornelkirsche Cornus mas
Hasel Corylus avellana
Zierapfel Malus spec.
Bdume:
Winterlinde o Tilia cQrdata
Hainbuche - Carpinus betulus
Vogelkirsche = Prunus avium
Traubenkirsche - Prunus padus
Eberesche = Sorbus aucuparia
Mehlbeere - Sorbus intermedia

Diese Pflanzungen zeichnen sich durch eine extensive
Pflegebediirftigkeit aus.

Durch die konsequente Durchfiihrung all dieser MaBnahmen

wird das Gewerbegebiet harmonisch in die Landschaft einge-
fligt, es werden ferner Gehtlzbereiche: ageschaffen, die in der
ansonsten ausgerdumten Kulturlandschaft positiv biotopbildend
wirken und den ©kologisch wertlosen Burgtalbach landschafts-
dkologisch aufwerten.



VER- UND ENTSORGUNG

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind als ge-
sichert anzusehen, weil der Anschluf an die zentralen
Netze gewdhrleistet ist. Ebenso kann die Abfilihrung des
Oberfldchenwassers schadlos erfolgen.

Die Elt-Versorgung wird in Abstimmung mit dem Versor-
gungstrdger festgelegt. Die Trafo-Station ist geplant
und eingetragen.

FLACHENBILANZ
Fl&che insgesamt 27.845 am
./. StraBen und FuBwege 3.900 am
./. Fldche zum Pflanzen von

Bdumen und Strduchern 2.415 agm
./. Fldchen der Wasser-

wirtschaft 685 am
./. 6ffentliche Griinflé&che 3.305 am 10.305 gm
Nettobauland 17.540 am
17.540 gm Grundfldchenzahl 0,8 = 14.032 gm
17.540 gm GeschoBfl&chenzahl 1,6 - 28.064 gm
KOSTEN
StraBenbau ohne Grunderwerb 190.000,-- DM
Kanalisation 134.400,-- DM
Wasserversorgung 40.320,-- DM
Gestaltung der Griinfl&chen 82.625,-- DM
BODENFUNDE

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder
friihgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, wird darauf
hingewiesen, daB diese meldepflichtig sind.

Die Funde sind unverziiglich der zustdndigen Kreis- und
der Gemeindeverwaltung zu melden.

Diese Begriindung hat zusammen mit dem Bebauungsplan und dem
Grinordnungsplan in der Zeit vom bis zum
6ffentlich ausgelegen.

Ort und Dauer der &ffentlichen Auslegung wurden am
ortsiiblich bekanntgemacht.

Wachenheim, den .....cceceeueee.

----- s e s s 88 .
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Blirgermeister



ABWAGUNG NACH DER OFFENTLICHEN AUSLEGUNG

Da von privater Seite nur eine Anregung eingegangen war, kann
sich die Abwdgung mit den Tr&gern &ffentlicher Belange befas-
sen, weil die Darlegungen des Aussiedlers Weil mit der Stel-
lungnahme der Landwirtschaftskammer identisch sind. AuBerdem
ist der Geltungsbereich an der Nordseite und um das Aussied-
lergehtft geringfiigig reduziert worden sowie auf der Westseite
Uber das Bahngelédnde hin derart erweitert, daBf keine lberge-
ordneten Interessen beriihrt werden.

Die Eingaben wurden in der Ratssitzung vom 27.01.1984 sorg-
fédltig abgewogen und darauf beantwortet.

Im einzelnen:

Kreisverwaltung Bad Dirkheim
vom 29.11.1983

1. Die Aufstellung eines Grin- Der Grinordnungsplan wurde auf-
ordnungsplanes ist erfor- gestellt. Zur Verdeutlichung
derlich, um an dieser Naht- ist er auf vergrdBertem MaB-

stelle zur freien Landschaft stab 1 : 500 gefertigt.
den Zustand und die Gestal-
tung bewerten zu k&nnen.

2. Bachlauf mit Begleitgrin Durch Vorgaben des Wasserver-
von 10 m Breite beachten. bandes ist auBer der von der

Stadt gewdhlten Verkehrsfiihrung
keine derartige Freihaltung mehr
moglich. Es wurde mit dem Kreis
verhandelt, daB als Ausgleichs-
maBnahme ein Feuchtgebiet ausge-
wiesen wird und der bisherige
Bachlauf durch das Plangebiet
offengehalten wird.

3. Erweiterung des Bebauungs- Im jetzigen Bebauungsplan kann
planes um die Fl&chen noérd- wegen der im Fl&dchennutzungsplan
lich der Kldranlage erwdgen. nicht enthaltenen Baufl&dche eine

Erweiterung nicht vorgenommen wer-
den. Die Erweiterung soll in

einer spé&dteren Anderung des Fl&-
chennutzungsplanes berilicksichtigt
und als Bebauungsplan-Ergdnzung
behandelt werden.

4, Textliche Festsetzung, daB Durch die beschlossene Nutzungs-
Betriebsgebdude vor den einschrédnkung wird dem Kreis ge-
Wohngebduden errichtet wer- folgt, die bisherige Textliche
den sollen, besitzt keine Festsetzung 0.3 zur Ursprungs-

Ermdchtigungsgrundlage. fassung abzudndern.
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Gesundheitsamt Neustadt/W.
vom 28.10.1983

Amtsdrztliche Bedenken wegen
der Geruchsbel&dstigung der
nahen Kldranlage. Wohngebdude
und lebensmittelbearbeitende
Betriebe sollen nicht ange-
setzt werden.

StraBenverwaltung Rheinland-
Pfalz vom 10.01.1984

Keine Zustimmung, weil eine
Variante der B 271 neu das
Gelédnde berihrt. Bebauungs-
planverfahren bis zum Ergeb-
nis des raumplanerischen Ver-
fahrens zuriickstellen.

Landwirtschaftskammer vom
02.11.1983

Der Aussiedlerbetrieb Weil wird
beengt. Erweiterung in seit-
licher Richtung miiRte gewdhr-
leistet bleiben. Auf dem Flur-
stlick 5637/2 ist die Baugrenze
aufzuheben, um die Ger&tehalle
nach Osten zu erweitern. Dies
war bereits 1970 bei der Ge-
nehmigung festgelegt. Auf der
Nordseite des Geh&ftes ist

der Geltungsbereich so weit
zurickzuverlegen, daB zwischen
Wirtschaftsgebdude und Gewer-
begebiet ein 4 m breiter pri-
vater Fahrstreifen verbleibt.

Die Nutzungseinschrédnkung zeigt
auf dem Plan den Ausschluf von
lebensmittelverarbeitenden und
-produzierenden Betrieben sowie
Wohnungen. Ansonsten ist das
Nebeneinander von Gewerbe und
Kldranlage keiner Unvertrdglich-
keit von Nutzungen unterworfen.

Den Bedenken kann nicht gefolgt

werden, weil

1. der Bebauungsplan aus dem Fli-
chennutzungsplan entwickelt
worden ist und zur vorberei-
tenden Bauleitplanung keine
Bedenken erhoben waren,

2. flir die dringende Auslagerung
ortsbedrédngter Betriebe eine
sofortige Entscheidung getrof-
fen werden muBte und

3. Ostlich der Bahnlinie ein
neuer Aussiedler, ein neuer
Bauhof, eine 1985 zu erwei-
ternde Kldranlage und ein ge-
plantes Riickhaltebecken der
Stadt liegen.

Den Anregungen der Landwirtschafts
kammer wird vom Stadtrat voll ge-
folgt. Die Reduzierung des Gel-
tungsbereiches trifft auf Einver-
stdndnis von Landwirtschaftskam-
mer und Aussiedler. Das verengt
verbliebene Rest-Gewerbegebiet
zwischen dem Aussiedler und dem
Bauhof soll zweckmdBigerweise
dem Bauhof zugeschlagen werden.



Katasteramt Griinstadt
vom 18.10.1983

1. Neubezifferungen sind gem.
Anlage zu lbernehmen.

2. Die im Text gemachten Aus-
fiihrungen iber die Genauig-
keit der Planung k&nnen
wegen der Kartenunterlage
nicht beibehalten werden.

3. Was ist "NE"?

Deutsche Bundesbahn vom 29.11.83

Die Bundesbahn wilinscht die Er-
weiterung des Geltungsbereichs
nach Westen um den Teil 1lt.
Flurbereinigungsverfahren.

Neuanpflanzungen auch im Text-
teil festlegen.
Berichtigung einer Flurstilicks-
nummer im Text.

Stadtwerke vom 23.11.1983

Fir die Stromversorgung ist
eine Trafofldche moglichst an
der Nord-Ost-Ecke des Flur-
stilicks 5002/5 erforderlich.

Handwerkskammer vom 05.01.1984

StraBenfiihrung und Grund-
stlickszuschnitte unglinstig.

1. Die Neubezifferungen werden
im Bebauungsplan ilibernommen.

2. Die Darlegungen iliber die Ge-
nauigkeit entfallen, weil
eine Neuaufnahme wegen des
Zeitverlustes und der Kosten
vermieden werden soll.

3. Nutzungseinschréd@nkung ist im
Plan erl&utert.

Geltungsbereich wurde wunschge-
mdn erweitert, weil keine ande-
ren Interessen dagegen sprechen.
Im Grinordnungsplan wurde damit

die Gestaltungsabsicht verbessert.

Neuanpflanzungen sind auch im
Textteil festgelegt.

Flurstiicksberichtigung ist er-
folgt.

Der Anregung ist gefolgt worden
und das Trafogrundstilick mit
4 x 6 m ausgewiesen.

Die Stadt hat nach gegebenen
Zwangspunkten diese StraBen-
fihrung gewdhlt (Aussiedler,
offenbleibender Burgtalgraben).
Grundstiickszuschnitte sind kein
Festsetzungselement. GroBe nach
den auszulagernden Betrieben
durch Befragung erhédrtet.

Diese Begriindung hat dem SatzungsbeschluB zugrunde gelegen.

]8 Mai 1984

Wachenheim, den
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Blirgermeister der Stadt Wachenheim

(Nagel)




	Gewerbegebiet Heidweg - Begründung
	Gewerbegebiet Heidweg - Begründung1

